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Neues Sanierungsportal gestartet

von wiss. Mitarbeiter Peter Kranzusch, Bonn*

I. Mangelnde Sanierungskultur

In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Insolvenz eines
Unternehmens nach wie vor gleichgesetzt mit der Li-
quidation. Auch das Institut für Mittelstandsforschung
Bonn hat in seiner kürzlich veröffentlichten Studie zu In-
solvenzplanverfahren konstatieren müssen, dass in
Deutschland in der Insolvenz nur selten eine Sanierung
erwogen wird.

1

Seit der Insolvenzrechtsreform im Jahr 1999 wurden
nicht einmal für 1 % aller insolventen Unternehmen ein
Insolvenzplanverfahren bzw. eine Eigenverwaltung be-
antragt. Die Zahl der eingereichten Insolvenzpläne stieg
immerhin von rd. 50 im Jahr 1999 auf fast 260 im Jahr
2006. Doch das ist weiterhin viel weniger als die ur-
sprünglich vom Gesetzgeber angestrebte Sanierungs-
quote von 5 %: Rd. 1.500 Sanierungen wären demnach
im Jahr 2006 erforderlich gewesen.

I.Ü. wäre dies im internationalen Vergleich noch kein
Anzeichen einer wettbewerbsfähigen Insolvenzkultur,
denn in den USA wird bei jeder vierten Insolvenz eine
Sanierung nach Chapter 11 Bankruptcy Law angestrebt.
Auch in Großbritannien und Frankreich erhöhten sich in
den vergangenen Jahren die Sanierungschancen auf-
grund von Reformen.

Die geringe Nutzung der insolvenzrechtlichen Sanie-
rungsinstrumente liegt hauptsächlich an ihrer geringen
Bekanntheit, an weitverbreiteten Vorbehalten sowie
mangelndem Erfahrungswissen in Wirtschaft, Justizwe-
sen, Finanzverwaltung und öffentlicher Wirtschaftsför-
derung. Es fehlt ebenso an allgemeinen Informationsan-
geboten wie an positiven Sanierungsbeispielen in den
Medien.2

Nur selten wird in öffentlichen Beratungs- oder Finan-
zierungsprogrammen offensiv auf die Sanierungsoption
in der Insolvenz hingewiesen. Ein Förderprogramm für
insolvenzplanbasierte Sanierungen wurde allein in Sach-
sen entwickelt und – nach Angaben der Sächsischen Auf-
baubank – von Unternehmen erfolgreich nachgefragt.3

II. Bedeutung von Informationen

Das Förderprogramm wäre allerdings auch in Sachsen
vermutlich ohne Resonanz geblieben, wäre es nicht im
Jahr 2005 mit einer breiten Informationskampagne von
Förderbank, Kammern und Verbänden eingeführt wor-
den. Seitdem verzeichnet Sachsen nicht nur absolute
Spitzenwerte in Bezug auf den Erfahrungsreichtum von
Richtern (mit 45 Insolvenzplänen pro Gericht seit 1999
liegt der Freistaat unangefochten an der Spitze aller Flä-
chenländer),4 die Insolvenz wird auch häufiger im Sta-
dium der drohenden Zahlungsunfähigkeit beantragt.

Die in Sachsen beobachtbare Entwicklung einer Sanie-
rungskultur hängt damit zusammen, dass PR-Kampagne
und Förderangebot auf Defizite von Unternehmen rea-
gieren, die diese bei Sanierungsvorbereitungen aufwei-
sen. So zeigte sich in der Unternehmensbefragung des
IfM Bonn,5 dass die Unternehmen neben Finanzhilfen
vor allem ein verbessertes Informations- und Beratungs-
angebot für Planverfahren erwarten (Abbildung 1). Im-
merhin je zwei Fünftel der Unternehmen wünschten sich
mehr Online- oder Print-Informationen sowie Hilfe bei
der Suche nach Sanierungsexperten. Die Vorlage von In-
solvenzplänen wird zudem dadurch erschwert, dass Ho-
norarforderungen freiberuflicher Sanierungsberatungen
häufig nicht mehr zu decken sind und dadurch eine Be-
ratung unterbleibt.

Abbildung 1: Unterstützungsbedarf von Unternehmen bei
Insolvenzplänen

III. Sanierungsportal online

Umso erfreulicher ist es aus Unternehmersicht, dass es
seit Anfang November 2007 ein spezielles Informations-
angebot für planbasierte Sanierungen im Internet gibt.
Selbstständige können sich nunmehr umfassend und kos-
tenfrei unter der Adresse http://www.sanierungspor-
tal.de über die Chancen und Regeln von Insolvenz-
planverfahren informieren (Abbildung, S. 1136).

Im Portal werden nicht nur Verfahrenswege, Rechtsfol-
gen, Vorteile und Ergebnisse von Insolvenzplänen be-
schrieben, sondern es wird auch auf erforderliche Vor-
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* IFM – Institut für Mittelstandsforschung, Bonn.
1 Paffenholz/Kranzusch, Mittelstandsmotor, 2007.
2 Als eine der ersten öffentlichen Beratungsinstitutionen offeriert die G.I.B.

NRW seit Oktober 2007 einen speziellen Leitfaden für planbasierte Sanie-
rungen: s. Der Insolvenzplan – Eine häufig verkannte Chance zur Sanierung
auch kleiner und mittlerer Unternehmen, http://www.gib.nrw.de/service/
downloads/Insolvenzplan.pdf/at_download/file

3 Tagung zu Insolvenzplanverfahren im September 2007: s. http://www.
sab.sachsen.de/servlet/PB/menu/1033095_l1/index.html

4 Vgl. Rankingtabelle auf http://www.ifm-bonn.org/ergebnis/insun-1.htm.
5 Befragt wurden Unternehmen, die ein Insolvenzplanverfahren oder eine

Eigenverwaltung beantragt hatten.
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bereitungsschritte für gerichtliche und
auch außergerichtliche Sanierungen hin-
gewiesen. Hilfestellungen bieten zudem
Praxisbeispiele, Beraterinterviews, eine
umfangreiche Sammlung an FAQ sowie
Diskussionsforen.

Für die meisten Unternehmen wird je-
doch auch nach diesem Selbststudium
weiterer Wissensbedarf bestehen. Die
Einbeziehung eines Experten dürfte auf-
grund der Komplexität von Sanierungen
und Insolvenzplanverfahren unumgäng-
lich bleiben.

IV. Beratersuche

Für diese Probleme bietet das Sanie-
rungsportal verschiedene Lösungsange-
bote. Zum einen wird auf Förderpro-
gramme für Beratungen und entspre-
chende Beratungseinrichtungen oder -vermittler hin-
gewiesen. Da Programme wie die Beratungsförderung
des Bundes i.d.R. einen Eigenanteil der Unternehmen
voraussetzen, sind diese Fördervarianten für frühzeitig
eingeleitete Krisenlösungen ein passendes Angebot.6

Bei Zahlungsunfähigkeit gibt es nur noch wenig Hilfe:
Kostengünstige Angebote für eine Erstberatung können
kleine Unternehmen z.B. in NRW, Thüringen, Hamburg
und Sachsen finden.

Unternehmen wird des Weiteren mittels einer Suchfunk-
tion ermöglicht, Sanierungsberater mit Planerfahrungen
in ihrer Region finden. Diese Vermittlungsfunktion dürf-
te auch für andere Nutzergruppen wie Wirtschaftsförde-
rer, Unternehmensberater und Richter interessant sein,
die sich über sanierungserfahrene Berater bzw. Insol-
venzverwalter informieren wollen.

Für den Erfolg dieses Vermittlungsdienstes ist das Portal
darauf angewiesen, dass sich neben öffentlichen Bera-
tungsanbietern auch Sanierungsexperten, Unterneh-
mensberater und Insolvenzverwalter mit eigenen Port-
räts vorstellen und über den Erfolg ihrer bisherigen Tä-
tigkeit berichten. Bereits vor dem Start des Portals hatte
sich ein Initiatorenkreis aus Sanierungsberatern und -ex-
perten sowie Netzwerkpartnern aus dem Bereich Wis-
senschaft, Forschung und Förderung gebildet.

Darunter sind länderspezifische Akteure wie die G.I.B.
NRW oder die RKW-Landesgruppe Thüringen, wissen-
schaftliche Einrichtungen wie die Fachhochschulen in
Kiel, Remagen bzw. Gelsenkirchen, das DIAI und das
IfM Bonn sowie Dienstleister wie Creditreform Neuss
und TMA.

Deren Arbeit mündete in die Gründung der Bundesiniti-
ative 2. Chance als gemeinnütziger Trägerverein für das
Sanierungsportal. Er soll sicher stellen, dass im Portal nur
sanierungserfahrene Berater werbend auftreten dürfen.

Voraussetzung für ein kostenpflichtiges persönliches Be-
raterprofil sind u.a. mindestens fünf Unternehmenssa-

nierungen auf der Basis selbsterstellter Insolvenzpläne
sowie 5 Jahre Berufserfahrung. Zudem muss ein Unter-
nehmen mit Sanierungserfolg benannt werden, das als
anonymisiertes Fallbeispiel öffentlich vorgestellt werden
kann.

Dies sind zwar hohe Hürden, sie sichern aber auf eine
einfache Art die aus Unternehmersicht unverzichtbare
Qualität geeigneter Berater. Ziel der Initiatioren ist es,
dass jeder Unternehmer zukünftig aus dem Pool einen
Experten nach branchen- und rechtsformspezifischen
Bedürfnissen auswählen kann.

Dieses Qualitätskriterium wird möglicherweise anfangs
dazu führen, dass sich nur wenige Berater darstellen kön-
nen, denn bislang hat höchstens jeder zehnte Insolvenz-
verwalter einen eigenen Insolvenzplan entworfen.7

Die praktischen Erfahrungen bei Unternehmensberatern,
Rechtsanwälten und Steuerberatern dürften ebenso
gering sein. Zu wünschen wäre den ratsuchenden Por-
talnutzern, dass in einigen Jahren die Landkarte exzel-
lenter Beratungsanbieter in jeder Region gefüllt ist
(Abbildung, S. 1137).

V. Sanierungsbeispiele als Vorbild

Erfreulich ist zudem, dass namentliche Beispiele von
Insolvenzplansanierungen das Licht der Öffentlichkeit
erblicken. Zwar wird über größere Sanierungsfälle wie
die Herlitz AG oder die Drogeriemärkte Ihr Platz in den
Medien berichtet, doch häufig fehlt der Hinweis, dass die
Sanierung planbasiert bzw. in Eigenverwaltung erfolgte.
Im öffentlichen Gedächtnis bleiben oft nur gescheiterte
Rettungsversuche bei Großunternehmen und Konzern-
töchtern, was ein verzerrtes Bild von der Praktikabilität
der insolvenzrechtlichen Sanierungsinstrumente im Mit-
telstand hinterlässt.

6 Förderdatenbank des BMWi: http://www.foerderdatenbank.de./
7 Vgl. Haarmeyer, Brand Eins 3/2007, S. 158; Paffenholz/Kranzusch (Fn. 1),

S. 59.



ZInsO 21/2007 ZInsO-Praxis1137

Die Präsentation von Sanierungsfällen
wird die Motivation von Selbstständi-
gen, frühzeitig Insolvenzplanverfahren
einzuleiten, stärken, denn die Großzahl
der Insolvenzpläne wurde gerade von
kleinen Unternehmen, Einzelunterneh-
mern, Freiberuflern und Handwerkern
selbst eingereicht. Damit das Portal die-
se Zielgruppe mittelständischer Unter-
nehmen erreicht, ist jedoch noch viel
Öffentlichkeitsarbeit von Wirtschafts-
kammern, -beratern und -förderern nö-
tig. Eine starke Medienpräsenz des Por-
tals und seiner Sanierungsbeispiele
dürfte jedoch erheblich dazu beitragen,
auch in Deutschland eine Sanierungs-
kultur zu entwickeln, wie das die EU-
Kommission innerhalb ihrer Kampagne
zur Stärkung der 2. Chance empfiehlt.8

8 Vgl. EU-Kommission: Mitteilung KOM 2007, 584, v. 5.10.2007.

Renaissance der Institutsverwaltung?

von Gerhard Schmidberger, Heilbronn

Galt nach Änderung der Zwangsverwalterordnung die Institutsverwaltung bereits als überholt, so entdecken
nun offenbar Gläubigergruppen bis hin zu Finanzinvestoren die Institutsverwaltung als eine gute Möglichkeit der
„gesteuerten“ Verwaltung zu besonderen Zwecken. In mehreren Gerichtsbezirken ist zu beobachten, dass Grund-
pfandgläubiger sich dann der Institutsverwaltung erinnern, wenn der unabhängige Zwangsverwalter die größten
Probleme beseitigt hat. Den dann im laufenden Verfahren unternommen Versuch der Ablösung des Zwangsverwalters
durch einen Institutsverwalter hat das AG Heilbronn abgelehnt, obwohl der Vorgeschlagene formal die Vorausset-
zung erfüllte. Die Absetzung eines Zwangsverwalters ist – anders als in der InsO – nicht ausdrücklich geregelt, sodass
die Frage nach der Renaissance der Institutsverwaltung mit ungelösten Fragen der Ablösung eines gerichtlich be-
stellten Zwangsverwalters verbindet. Der nachfolgende Beitrag geht beiden Fragen nach und versucht Lösungswege
aufzuzeigen.

I. Der Ausgangsfall1

Ein nur sehr schwer verwertbares Teileigentum wurde
von der Eigentümergemeinschaft im Jahre 1999 in Be-
schlag genommen.

Die damals beleihende Bank, ein klassisches Institut an
erster Rangstelle, trat im Jahre 2000 dem Verfahren un-
ter ausdrücklichem Verzicht auf die Bestellung eines
vorgeschlagenen Verwalters bei und verkaufte ihre For-
derungen gegen die Schuldner an einen privaten Gläu-
biger.

Zeitlich weit nach der ersten Beschlagnahme teilte der
Zessionar das erworbene Recht auf und trat ein nachran-
giges Teilrecht an eine Bank ab, die sich berühmt, ein
Institut zu sein, das einen Verwalter vorschlagen kann.

Der von der Bank gestellte Antrag, nämlich die Bestel-
lung eines Mitarbeiters, der etwa 160 km vom Objekt
entfernt seinen Dienstsitz hat, wird von dem privaten
Gläubiger ausdrücklich befürwortet. Es spricht viel da-
für, dass die Bank dem wirtschaftlichen Lager des priva-
ten Gläubigers zugerechnet werden kann.

II. Hintergrund

1. Entstehungsgeschichte des § 150a ZVG

Das ZVG ist, um es in seiner ganzen Breite zu verste-
hen, historisch aufzuarbeiten,2 wobei nicht nur die
rechtlichen Quellen auszuwerten sind, sondern jeweils
die z.Zt. der erlassenen Gesetze vorherrschende, wirt-
schaftliche Lage zu beleuchten ist. Mit der Einführung
des ZVG zum 1.1.1900 galt der Grundsatz, dass der
Gläubiger sich den Besitz nicht aneignen darf, hiervon
wurden allerdings ganz spezielle Gläubiger3 ausgenom-
men, nämlich die landwirtschaftlichen (ritterlichen)
Kreditanstalten.4

1 AG Heilbronn, Beschl. v. 10.8.2007 – 15 L 36/99, IGZInfo 2007, 166.
2 Jakobs/Schubert, Die Beratung des BGB in systematischer Darstellung der

unveröffentlichten Quellen – Sachenrecht IV, Neudruck 1983, S. V unter
Bezugnahme auf Nußbaum, Die Zwangsverwaltung und Versteigerung,
1916, S. 13.

3 Gesetz v. 3.8.1897 betreffend die Zwangsvollstreckung aus Forderungen
landschaftlicher Kreditanstalten.

4 Nach Jaeckel/Güthe, ZVG, 6. Aufl. 1929, S. 919 öffentl.-rechtl. jur. Per-
sonen; Motive zum ZVG, amtl. Ausgabe 1889 (zitiert Mot. ZVG), S. 374
zu § 243 (entspricht heute § 24 Abs. 2 ZwVwV).


